
  

© Stingl – Top Audit, 27.03.2024 Seite 1 von 1 
s:\daten_st\info\info für dienstgeber-dienstnehmer\elektrofahrzeuge - sachbezug.docx 
 
Dieser Newsletter ist ein kostenloses Service unserer Kanzlei. Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie dem Stingl - Top Audit Newsletterversand zugestimmt haben. Sollten Sie dieses Service nicht mehr in 
Anspruch nehmen wollen, genügt ein E-Mail an uns. Die Inhalte in diesem Newsletter stellen lediglich eine allgemeine Information dar. Stingl - Top Audit haftet nicht für Schäden, welcher Art auch immer, die 
aufgrund der hier angebotenen Informationen entstehen. Stingl - Top Audit übernimmt insbesondere keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts des Newsletters. 

Laxenburger Straße 83 | A-1100 Wien 
T   +43 (1) 604 01 51 

M  office@stingl.com 
H   www.stingl.com 

............... 
 

............... 

 

............... 
 

 
 
 

 Wien, März 2024 
 
 
 

Elektrofahrzeuge - Sachbezug© 

 
Wir haben laufend über die steuerlichen und sonstigen Vorschriften der DN-Nutzung von E-Fahrzeugen 
berichtet. 
 
Beiliegende Übersichten als Arbeitsbehelf. 
 

 

Info für Dienstgeber:innen und Dienstnehmer:innen 

Übersichten nachstehend 



 

© Grundlage pvp.lexisnexis.at (Art. Nr. 61) 8/2023 und 12/2023, 2024-03-27 
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LADEN FIRMENEIGENER ELEKTROFAHRZEUGE© 

 

Das Aufladen des firmeneigenen E-Autos 

erfolgt… 

Lohnabgabenpflicht? Pflicht zur Erfassung 

am Lohnkonto? 

… beim Arbeitgeber (AG) Sachbezugswert von 

Null1) 

nein 

… an einer 

öffentlichen 

Ladestation (mit 

belegmäßigem 

Nachweis) 

Arbeitnehmer (AN) 

bezahlt selbst und 

erhält Kosten vom 

Arbeitgeber ersetzt 

 

 

abgabenfrei 

 

 

ja 

… an einer 

öffentlichen 

Ladestation (mit 

belegmäßigem 

Nachweis) 

Bezahlung erfolgt 

durch AG (zB mittels 

Firmenkreditkarte) 

 

 

abgabenfrei 

 

 

nein 

 

 

 

… mit einer vom 

Arbeitnehmer (AN) 

verwendeten 

Ladeeinrichtung2) 

Ladeeinrichtung 

ermöglicht Zuordnung 

der Lademenge zum 

Fahrzeug 

abgabenfreier 

Kostenersatz3) bis zur 

Höhe des amtlichen 

Strompreises 

 

 

ja 

Ladeeinrichtung 

ermöglicht keine 

Zuordnung der 

Lademenge zum 

Fahrzeug 

abgabenfreier 

Kostenersatz bis zu     

€ 30,00 monatlich 

(befristete Regelung 

bis Ende 2025)4) 

 

 

ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) § 4 c Abs 2 der Sachbezugswerteverordnung (SBW-Vo) 
2) AG übernimmt die Kosten für die Anschaffung einer Wallbox bis zu einem Höchstbetrag von                   

 € 2.000,-- : Steuerfrei, wenn AG-Elektroauto 
3) 2023: 22,247 Cent pro kWh 

 2024: 33,182 Cent pro kWh 
4) § 8 Abg 9 Z 2 der Sachbezugswerteverordnung (SBW-Vo) 
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ELEKTROFAHRZEUGE: USTG, NOVA, KFZST, VERSST, IFB 
 
 

 Brutto-Anschaffungskosten 

 
< € 40.000,--7) > € 40.000,--7) und 

< € 80.000,-- 
> € 80.000,-- 

 

 VORSTEUERABZUG1) 

 Anschaffung4)/Miete ja ja2) nein 

 JFB8)/COVID-19 JNV.PR9) 

 Anschaffung ja ja nein 

 Betriebskosten ja nein3) nein 

 Ladung ja ja ja 

 UMSATZSTEUERPFLICHT 

 Verkauf ja ja5) nein 

 NOVA/KFZST/VERSST 

 Befreiung ja6) ja6) nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) - Unternehmerische Zwecke (§ 12 Abs 2 Z 2 UStG) mit mind 10%; Zuordnungswahlrecht: 
  a) gesamt mit %-Verwendungsentnahme, oder  
  b) anteilig für betrieblichen Bereich 
 - Vorsteuerkorrektur bei „Änderung der Verhältnisse“: Privatnutzungsanteil bzw %-Anteil   
  steuerpflichtig/unecht steuerfreie Umsätze 
2) Aufwands-Eigenverbrauch über € 40.000,--, sowie allenfalls Kürzung für Privatnutzung 
3) Für wertabhängige BK, ausgenommen Ladestrom 
4) - Erste Inbetriebnahme seit der Anschaffung max 6 Monate zurück oder Kilometerstand < als 6.000 km 
  (Art 1 Abs 9 UStG) 
 - Gebrauchte E-Fahrzeuge max 5 Jahre nach Erstzulassung: Neupreis maßgeblich 
5) § 6 Abs 1 Z 26 UStG ist nicht anzuwenden: 
 a) USt-Pflicht einerseits aber 
 b) positive Vorsteuerkorrektur andererseits 
6) § 1 Z 1 NOVAG ab 1.7.2021, § 2 Abs 1 Z 9 KfzStG ab 1.1.2023, § 4 Abs 3 Z 6 VersStG ab 1.9.2022 
7) Bruttopreis (BFG 28.9.2022, RV/5101481/2019, VwGH anhängig Ro 2022/15/0043) 
8) 15% für „klimafreundliche Investitionen“, nicht für gebrauchte (zB Vorführfahrzeuge) 
9) 7% oder 14% oder AKo 


